
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gebührenverordnung 

2009 zum 
Friedhofreglement 



Einwohnergemeinde Gadmen 
Gebührenverordnung 2009 zum Friedhofreglement 
 
 
Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Gadmen erlässt gestützt auf den Gebührentarif 
zum Friedhofreglement vom 5. Juni 2009 folgende 
 
 

 
Gebührenverordnung 2009 

 
 
 
 
Gegenstand Artikel 1 
 1 Die Verordnung regelt die Bestattungsgebühren für  

  Einheimische und Auswärtige. 
2 Der Anhang I ist Bestandteil dieser Verordnung. 

 
Inkrafttreten Artikel 2 
 Diese Gebührenverordnung tritt rückwirkend auf den 1. 

Juli 2009 in Kraft. 
 
 
 
Vom Gemeinderat der Einwohnergemeinde Gadmen beraten und in der vorliegenden Form 
beschlossen am 18. Januar 2010. 
 
 
GEMEINDERAT GADMEN 
Die Präsidentin: Die Schreiberin: 
 
 
 
Barbara Kehrli Nicole Spieler 
 
 
 
 
 
 
 
VERÖFFENTLICHUNG 
Die Genehmigung und Inkraftsetzung dieser Gebührenverordnung zum Friedhofreglement ist 
im Amtsanzeiger Oberhasli vom Freitag, 29. Januar 2010 veröffentlicht worden. 
 
 
Innertkirchen / Gadmen, 29. Januar 2010 Die Gemeindeschreiberin: 
 
 
 
 Nicole Spieler 
 
 



Einwohnergemeinde Gadmen 
Gebührenverordnung 2009 zum Friedhofreglement 
 
Anhang I 
 
 
 
I. Bestattungsgebühren für Einheimische 
 
Erdbestattungsgräber CHF 1'000.00 
Urnengräber CHF    650.00 
Beisetzung von Urnen in bestehende Gräber CHF    650.00 
Beisetzung von Urnen in das Gemeinschaftsgrab CHF    450.00 
 
 
II. Bestattungsgebühren für Auswärtige 
 
Erdbestattungsgräber CHF 1'300.00 
Urnengräber CHF    850.00 
Beisetzung von Urnen in bestehende Gräber CHF    850.00 
Beisetzung von Urnen in das Gemeinschaftsgrab CHF    750.00 
 
 
III. Entschädigung Totengräber je auszuhebendes Grab (Exhumierung) und  
  Wiederbeisetzung 
 
Verrechnung gemäss effektivem Aufwand des Totengräbers. Als Stundenansatz wird der 
Gemeindestundenlohn Ansatz A verrechnet (Personalreglement). 
 
 
IV.  Rücklage Grabunterhalt 
 
Grabgebühr, Einfassung aus Natursteinen, einfaches Grabmal, erste Anpflanzung und 
Unterhalt während 30 Jahren (s. Artikel 28 Friedhof- und Bestattungsreglement). 
 
Erdbestattungsgrab 
¾ Einwohner der Gemeinde Gadmen CHF 6'500.00 
¾ Auswärtige CHF 7'500.00 
 
Urnengrab 
¾ Einwohner der Gemeinde Gadmen CHF 3'500.00 
¾ Auswärtige CHF 4'500.00 
 
 
V.  Benützung der Abdankungshalle 
 
¾ Einwohner der Gemeinde Gadmen CHF    250.00 
¾ Auswärtige CHF    250.00 
 


